
 

Bodelschwingh-Heim  
Am Schloßpark   
Ev. Altenzentrum 
 
 

 
 
 

Heimentgelte Kurzzeitpflege (Stand: 01.01.2026) 
 
Pflegegrad 1 2-5 
Pflegesatz 168,42 € 168,42 € 
Ausbildungszuschlag 5,40 € 5,40 € 
Unterkunft 26,19 € 26,19 € 
Verpflegung 21,31 € 21,31 € 
Investitionskosten 21,42 € 21,42 € 

Heimentgelt pro Tag 242,74 € 242,74 € 

Zuzahlung 
Pflegekasse 

- - 173,82 € 

Eigenanteil pro Tag 242,74 € 68,92 € 

 
 
In den Pflegegraden 2-5 ist in einer Kurzzeitpflege eine Kostenbeteiligung der Pflegekasse in 
unserer Einrichtung wie folgt möglich (pro Kalenderjahr bis zu 3.539 €). 
 
 

Pflege- 
grad 

tgl. Anteil 
Pflegekasse 

Anzahl 
max. 
Tage 

Kurzzeitpflege Gesamtbeteiligung 

2-5 173,82 € 20 3.476,40 € 
 

 
In Pflegegrad 1 besteht die Möglichkeit, dass die Pflegekasse eine Monatspauschale in Höhe von 
131,- € erstattet. 
 
Falls eine Kostenbeteiligung durch das Sozialamt erfolgt, weisen wir darauf hin, dass diese nur 
Investitionskosten in Höhe von 9,35 €/Tag tragen. Die Differenz in Höhe von 12,07 € ist selbst zu 
tragen. 
 
 
Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen? 
 
Ihr Ansprechpartner:  
Christian Unrath 
Telefon:  06201/9461-40 
Fax:  06201/185960 
E-Mail: belegung@bodelschwingh-heim.de  

Mitglied der Diakonie 


